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1. Vorbemerkungen 

1 Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die Erteilung eines Bestätigungsvermerks durch den Ab-

schlussprüfer nach § 136 Abs. 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zum Jahresabschluss und 

Lagebericht einer offenen Investmentkommanditgesellschaft i.S. der §§ 124 ff. KAGB bzw. 

nach § 159 Satz 2 i.V.m. § 136 Abs. 1 KAGB einer geschlossenen Investmentkommanditge-

sellschaft i.S. der §§ 149 ff. KAGB (im Folgenden: Investmentkommanditgesellschaft).  

2 Es wird empfohlen, diesen IDW Prüfungshinweis auch auf alternative Investmentvermögen 

(AIF), die von registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften (im Folgenden: registrierte AIF-

KVG) i.S. des § 2 Abs. 4 KAGB verwaltet werden und als „Investmentkommanditgesellschaft“ 

firmieren, anzuwenden. Letztere haben aufgrund der Regelung des § 44 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 

und 3 KAGB die §§ 124 ff. bzw. §§ 149 ff. KAGB anzuwenden.  

3 Wurde eine Investmentkommanditgesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen aufgelegt, wird 

die entsprechende Anwendung von IDW PH 9.400.132 empfohlen.  

 
1 Vorbereitet vom Arbeitskreis „Offene Investmentvermögen“, verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 

03.09.2014. Änderungen durch den HFA am 18.02.2015. Überarbeitung insb. aufgrund der geänderten Anfor-
derungen an den Bestätigungsvermerk nach IDW PS 400 n.F. Verabschiedet vom Investmentfachausschuss 
(IVFA) am 13.09.2018. Billigende Kenntnisnahme durch den HFA am 10.10.2018. Überarbeitung aufgrund ge-
änderter Anforderungen an den Bestätigungsvermerk nach IDW PS 400 n.F. (10.2021) (Stand 29.10.2021) und 
aufgrund notwendiger Änderungen in Folge des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes. Vorbereitet durch die AG 
„Rechnungslegung und Prüfung nach KAGB“, verabschiedet durch den Fachausschuss Investment (FAIN) am 
12.03.2024. Billigende Kenntnisnahme durch den HFA am 18.03.2024.  

2 Vgl. IDW Prüfungshinweis: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss und Lagebericht 
einer Investmentaktiengesellschaft gemäß § 121 Abs. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bzw. § 148 Abs. 1 
i.V.m. § 121 Abs. 2 KAGB (IDW PH 9.400.13 (03.2024)) (Stand: 18.03.2024).  


